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Vaduzer Konvention in den Landtag 
Regierung unterbreitet Landtag das Abkommen zur Änderung der EFTA-Korivention zur Genehmigung 

Die Regierung hat in ihrer Sit
zung vom 15. Januar 2002 den 
Bericht und Antrag zu Händen 
des Landtags betreffend das Ab
kommen vom 21. Juni 2001 zur 
Änderung des Übereinkomm-, 
mens vom 4. Januar 1960. zur' 
Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) -
Vaduzer Konvention - verab
schiedet. 

Das Übereinkommen zu r  Errichtung 
der Europäischen Freihandelsässoziati-
on (EFTA) w a r  am 4. Januar  1960 in 
Stockholm unterzeichnet worden. Die 
Beziehungen zwischen dejrv' heutigen 
EFTA-Mitgliedstaaten (Island, Norwe
gen, Schweiz und  Liechtenstein) wer
den seither durch diese Konvention ge 
regelt, deren materieller Anwendungs
bereich ursprünglich a u f  den Waren
handel beschränkt war. Die Beziehun
gen Liechtensteins zur EFTA wurden 
bis zum Beitritt im Jahre 1991 über ein 
gesondertes Protokoll mit den EFTA-
Staaten geregelt. Im Jahre 1995 traten 
drei der  nach dem Austritt v o n  Finn
land, Österreich und Schweden verblie
benen vier EFTA-Staaten, nämlich Is
land, Liechtenstein u n d  Norwegen, 
dem Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) bei. Die Schweiz hatte ihrerseits 
im Jahre 1999 sieben sogenannte sek-
torielle Abkommen in den Bereichen 
Forschung, öffentliches Beschaffungs
wesen, gegenseitige Anerkennung 
von Konformitätsbewertungen (MRA), 
Landwirtschaft, Luftverkehr, Strassen-
und  Schienenverkehr sowie die Freizü
gigkeit im Personenverkehr mit der Eu
ropäischen Union (EU) abgeschlossen. 

EFTA-Verhandlungen nach 
Abschluss der sektoriellen 
Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU 

\ Bereits während der Verhandlungen 
zu den sektoriellen Abkommen zwi
schen der  Schweiz und  der EU hat te  
der Bundesrat seine Bereitschaft e r 
klärt, nach Abschluss der Verhandlun
gen die Verhandlungsergebnisse im 
Sinne der  Gleichbehandlung auch den 
EFTA/EWR-Staaten anzubieten. Ein 
diesbezüglicher formeller Vorschlag 
der  Schweiz zur  Verhandlungsaufnah
me - unter  Beachtung der  Grundsätze 
der Gleichbehandlung u n d  der Gegen
seitigkeit - wurde den drei anderen 
EFTA-Staaten nach Abschluss der sek
toriellen Verhandlungen unterbreitet. 
Dieser Vorschlag betraf nu r  das Ver
hältnis der Schweiz zu den übrigen 

Unterzeichnung der neuen EFTA-Konvention («Vaduzer Konvention») am 21. Juni  2001 in Vaduz. Von links: Grete Knud-
sen (Norwegen), Liechtensteins Aussenminister Ernst Walch, Islands Aussenminister Hallddr Äsgrimsson und der Schwei
zer Bundesrat Pascal Couchepin. (Bild: Brigitt Risch) 

EFTA-Staaten, d a  die Beziehungen der 
drei EFTA/EWR-Staaten unter sich 
und  im Verhältnis zur  EU bereits im 
EWR-Abkommen geregelt sind. 

Im Juni 1999 beschloss daraufhin 
der EFTA-Ministerrat, das EFTA-Über-
einkommen zu revidieren, um so die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwi
schen den EFTA-Staaten intensivieren 
zu können. Die angestrebte Verbesse
rung der Kooperation sollte insbeson
dere dem Stand der  Beziehungen zwi
schen der Schweiz u n d  der  EU entspre
chen sowie die Zusammenarbeit der 
EFTA-Staaten mit Drittstaaten, welche 
nicht EU-Mitgliedstaaten sind, berück
sichtigen. Schliesslich sollte den Ent
wicklungen a u f  der  Ebene des multila
teralen Handels, vo r  allem im Rahmen 
der  Welthandelsorganisation (WTO), 
Rechnung getragen werden. Die sekto
riellen Abkommen zwischen der 
Schweiz und  der  EU bildeten bei der 
Überarbeitung des EFTA-Übereinkom-
mens die Referenzgrundlage. 

Unterzeichnung am 21. Juni 
2001 in Vaduz 

Die Verhandlungen zwischen den EF
TA-Staaten konnten im Wesentlichen 
am 6. April 2001 abgeschlossen wer
den. Zwei Bereiche, der Schutz des gei
stigen Eigentums u n d  die Personenfrei
zügigkeit zwischen der Schweiz und 
Liechtenstein, bedurften vertiefter Ab
klärungen, welche zu Beginn des Mo
nats Juni 2001 zum Abschluss gebracht 
werden konnten. Das Abkommen zur 

Änderung des Übereinkommens zur Er
richtung der EFTA wurde in Vaduz am 

"21. Juni 2001 bei der Zusammenkunft 
des EFTA-Rats auf Ministerebene unter
zeichnet. Anlässlich der Unterzeich
nung hatte die norwegische Handelsmi
nisterin Grete Knudsen vorgeschlagen, 
die Übereinkunft künftig als «Vaduzer 
Konvention» zu bezeichnen. 

Beziehungen zwischen den 
EFTA-Staaten auf neuer 
Grundlage 

Mit der Vaduzer Konvention wird ei
ne vollständige Überarbeitung des 
EFTA-Übereinkommens von  1960 vor
genommen. Die vertraglichen Bezie
hungen zwischen der  Schweiz und  den 
übrigen EFTA-Staaten werden a u f  eine 
mit den durch die sektoriellen Abkom
men zwischen der Schweiz und der EU 
geschaffenen vertraglichen Beziehun
gen vergleichbare Ebene gebracht, mit 
Ausnahme des Forschungsbereichs 
(wissenschaftliche u n d  technische Zu
sammenarbeit), wo dies nicht.als not 
wendig erschien. In verschiedenen Be
reichen ist nun auch die bisher fehlen
de formale Grundlage für die Aus
handlung von Freihandelsbeziehun
gen zwischen den EFTA-Staaten und 
Drittstaaten vorhanden. Dies gilt na 
mentlich für die Dienstleistungen, den 
Kapitalverkehr und den Schutz des 
geistigen Eigentums. 

Die Änderungen des EFTA-Überein-
kommens betreffen insbesondere fol

gende Punkte: 
© die bestehenden Bestimmungen 
über den Warenhandel, der ursprüngli
che Kern des EFTA-Übereinkommens, 
sind restrukturiert und von .obsoleten 
Bestimmungen befreit worden (z.B. 
von den Bestimmungen betreffend 
Übergangsfristen für den Abbau von 
tarifären Massnahmen); 
© die Bestimmungen über den Handel 
mit Landwirtschaftserzeugnissen wur
den nachgeführt, unter  Berücksichti
gung der Entwicklungen der Bezie
hungen zwischen den EFTA-Staaten 
und Drittstaaten, welche nicht EU-
Mitgliedstaaten sind, sowie im Rah
men der WTO. Die tarifaren Konzessio
nen bezüglich landwirtschaftlicher 
Grundprodukte wurden in einigen Fäl
len erweitert (z.B. a u f  Käse, verschie
dene Gemüsesorten, Schaf- und  
Lammfleisch und Pferde); 
© die gegenseitige Anerkennung der 
Konformitätsbewertungen (das sind 
Prüfungen, Inspektionen, Zertifizie
rungen, Anmeldungen und Zulassun
gen, die im grenzüberschreitenden 
Warenverkehr gefordert werden) wur
de neu in das EFTA-Übereinkommen 
aufgenommen. Die diesbezüglichen 
Bestimmungen entsprechen denjeni
gen des Abkommens über die gegen
seitige Anerkennung von Konfor
mitätsbewertungen zwischen der 
Schweiz und der EU. Überdies wurde 
das Meldeverfahren für Entwürfe von  
geplanten Vorschriften überprüft und 
au f  Vorschriften betreffend Dienstleis

tungen der Informationsgesellschaft 
ausgeweitet, um so den jüngsten Ent
wicklungen innerhalb der  EU und des 
EWR Rechnung tragen zu können; 
© die Personenfreizügigkeit wurde neu 
auch für den EFTA-Raum eingeführt. 
Begleitet wird sie von einer Koordinie
rung der verschiedenen Systeme der 
Sozialen Sicherheit und  der gegensei
tigen Diplomanerkennung. Die Perso
nenfreizügigkeit zwischen den EFTA-
Staaten ist der Regelung des betreffen
den sektoriellen Abkommens zwischen 
der Schweiz und der EU nachgebildet. 
Besondere Bestimmungen gelten in 
diesem Bereich zwischen Liechtenstein 
und  der Schweiz; 
© die EFTA-Staaten gewähren sich ge
genseitigen Zugang zu ihren Märkten, 
welcher über die WTO-Standards hin
ausgeht; 
© der Schutz des geistigen Eigentums 
wurde neu in das Übereinkommen 
aufgenommen und durch griffige Be
stimmungen geregelt; 
© das EFTA-Übereinkommen enthält 
nun  auch Bestimmungen über den 
Handel mit Dienstleistungen und In
vestitionen. Die EFTA-Staaten haben 
jedoch beschlossen, gewisse Restrik
tionen in diesen Bereichen beizubehal
ten. Diese sollen aber nach und nach 
abgebaut werden. Der Liberalisie-
rungsprozess hängt auch vom Ab
schluss eines bilateralen Abkommens 
über Dienstleistungen zwischen der 
Schweiz und der EU ab;  
© das EFTA-Übereinkommen enthält 
schliesslich Bestimmungen über den 
Luft- und Landverkehr, welche den 
diesbezüglichen sektoriellen Abkom
men zwischen der Schweiz und der EU 
nachgebildet sind. Beim Landverkehr 
wird ein Quotensystem (Kontingente 
für 40-Tonnen-Fahrten sowie Leer
und  Leichtfahrten) eingeführt. 

Vertiefte Zusammenarbeit mit 
dynamischem Charakter 

Das neue EFTA-Übereinkommen ist 
damit ein modernes Instrument, wel
ches den aktuellen Bedürfnissen der in
ternationalen Wirtschaftsbeziehungen 
in angemessener Weise Rechnung trägt. 
Es weist neu einen dynamischen Cha
rakter auf. Dies bedeutet, dass es regel
mässig den neuen Gegebenheiten ange-
passt werden wird, um so die Entwick
lungen der bilateralen Beziehungen 
zwischen der Schweiz und der EU einer
seits (Abschluss neuer Verhandlungen 
oder Anpassung der bestehenden Ab
kommen, um der Entwicklung des Ge
meinschaftsrechts zu entsprechen), und 
diejenigen innerhalb des EWR anderer
seits berücksichtigen zu können, (pafl) 

Nicht alles ethisch, was schön sein soll 
Peter Kombatscher, plastischer Chirurg, vor Gästen und Frauen von Soroptimist International 

Es w a r  e in  Thema, das s eh r  u m s t r i t 
t en  ist u n d  demzufolge auch  seh r  i n 
teressiert: «Plastische Chirurgie u n d  
Ethik». Vor allem Zuhörerinnen w a 
r e n  d e r  Einladung des Liechtenstei
n e r  Frauen-Service-Clubs v o n  S o r 
opt imist  International  n a c h  Schaan  
gefolgt. Sie wurden  i n  ihren  E rwar 
tungen  auch  nicht  ent täuscht .  

Alinutli Helen Graf 

Der Club Liechtenstein hatte vo r  allem 
die Clubs aus der  Region zu diesem 
Vortrag eingeladen, nicht zuletzt auch  
die Sorop-Clubs von  Bad Ragaz/Wer-
denberg, St. Gallen und  Werdenberg. 
Und der zahlreiche Besuch bewies das  
Interesse. Der Referent w a r  schliesslich 
einer, der es wissen musste: Dr. Peter 
Kompatscher, Chefarzt der  plastischen 
u n d  Wiederherstellungschirurgie a m  
Landeskrankenhaus Feldkirch und  u n 
ter  anderem Präsident der  Standesor
ganisation der  plastischen Chirurgen 
Österreich. Und er  räumte denn in sei
nen  Ausführungen auch a u f  mit anfäl
lig vorhandenen irrigen Vorstellungen 

von  «Schönheitschirurgie»: sachlich, 
jedoch sehr deutlich. 

Wenn es nötig ist 
Es waren zwei Ebenen, die Kompat

scher in seinem Vortrag behandelte. 

Zum ersten die ärztliche Ethik in 
der  «Wiederherstellungschirurgie», die 
heilt, die lindert, die operiert, wo es 
für  den Patienten v o n  Nutzen ist -
u n d  wo die ethischen Überlegungen 
der  Ärzte da anfangen, wo es u m  kör

Dr. Peter Kompatscher hielt einen Vortrag über «Plastische Chirurgie und 
Ethik». (Bild: Paul Trümmer) 

perliche und  seelische Befunde und  
u m  die Abwägung von Nutzen und  
Gefahren für den Patienten geht. An
schaulich waren die Fallbilder, die 
Kompatscher zeigte. Sie führten (wie
der  einmal) vor  Augen, mit welchen 
Schwierigkeiten, sprich Missbildun
gen u n d  Verletzungen, viele Men
schen bereits zu Beginn ihres Lebens 
oder während ihrer Lebenszeit kon
frontiert sind. 

Wenn es schön wäre 
Und die Schönheitschirurgie? Wer 

mit sich und  seinem äusseren Erschei
nungsbild nicht zufrieden ist (und das 
sind keineswegs nu r  sogenannte ältere 
Damen), wer also unzufrieden ist, dem 
nützt es herzlich wenig, wenn  gesagt 
wird «Schönheit liegt immer im Auge 
des Betrachters». Sie und  auch e r  wol
len dann eine klassische oder auch eine 
Stupsnase, ein ausdrucksstarkes Kinn, 
weniger Fett a n  Bauch u n d  Gesäss, 
schlanke Oberschenkel, und  was der 
möglichen u n d  unmöglichen Wünsche 
mehr sind. Keine Schönheitsoperation 
kann den Menschen veijüngen. Sie 
oder er  können nach erfolgreicher Ope

ration aber wieder frischer aussehen. 
Doch gerade hier, so der Referent, ist 
der  Chirurg eng a n  die ärztliche Ethik 
gebunden, die seit Äskulap verlangt, 
dass der Arzt «Schädigungen vom Pati
enten abwendet» und  dass er alles tut, 
u m  «seine Kunst lauter und  redlich zu 
bewahren». In der Schönheitschirurgie 
bedeutet das, ebenfalls abzuwägen, o b  
das Ergebnis das Risiko (und jede Ope
ration ist ein Risiko) wert ist. Bedeutet 
aber auch, den persönlichen Wünschen 
der  Patienten die ethischen Vorstellun
gen und Grenzen des Arztes entgegen 
zu stellen. Nur dann kann das Ergebnis 
letztlich beide befriedigen. 

Dass es unter  den Schönheitschirur
gen, sofern diese die ganze Ausbil
dungszeit als Mediziner durchlaufen 
haben, weniger Scharlatane, dafür 
aber  nicht wenige Numismatiker 
(sprich Geldmenschen) gibt, w a r  in der  
anschliessende Diskussion unbestrit
ten. Aber  dem einen Riegel vorzu
schieben, hier Aufklärungsarbeit z u '  
leisten, ist Aufgabe der  Standesorgani
sation in den verschiedenen Ländern. 
In Österreich genau so wie in Liech
tenstein oder in der  Schweiz. 
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